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Verwaltung für 

Gemeinden

Dienstleistung 

für Bürger

Verwaltungsgemeinschaft 
Neustadt a.d.Waldnaab 
1.3 – 610 Th FNP 5.Änd. 

 
 

Bekanntmachung 
 
 

• über die Absicht, den Flächennutzungsplan zu ändern (5. Änderung) –  

Neuaufnahme des Planverfahrens (§ 5 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 3 BauGB) 
 

 

Der Gemeinderat Theisseil hat am 15.01.2026 beschlossen, den Flächennutzungsplan der Ge-

meinde Theisseil für die Errichtung eines Sondergebietes („Solarpark Edeldorf“) neu aufzuneh-

men. Die Neuaufnahme wurde notwendig, da sich eine wesentliche Verschiebung des ursprünglich 

vorgesehenen Verfahrensgebietes ergab. Zu diesem Zwecke wurde mit gleichem Beschluss das 

alte Verfahren eingestellt. 

 

Sobald die voraussichtlichen Auswirkungen der aktualisierten Planung aufgezeigt werden können, 

wird die Gemeinde Ziele und Zwecke der Planung öffentlich darlegen und Gelegenheit zur Äuße-

rung und Erörterung geben (frühzeitige Beteiligungen der Öffentlichkeit und der Behörden). 

 

Nach Erstellung des Planentwurfes wird der Entwurf samt Begründung öffentlich ausgelegt. Hie-

rauf wird durch eigene Bekanntmachung hingewiesen werden. 

 

 
Neustadt a.d.Waldnaab, 05.02.2026 
 
Gez. 
Krey 
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